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Kurztitel 
 
Einleitung und Auslegung der 16. Änderung des Flächennutzungsplanes der Landeshauptstadt 
Magdeburg "Schwaneberger Weg" 
 
Beschlussvorschlag: 
 
1. Der Einleitungsbeschluss über die 16. Änderung des Flächennutzungsplanes der 

Landeshauptstadt Magdeburg „Schwaneberger Weg“ beinhaltet den südlichen Teil des 
Grünstreifens zwischen Schleifweg und Sohlener Straße im Stadtteil Westerhüsen. Dieser 
Bereich ist laut Ausweisung im Flächennutzungsplan als Grünfläche dargestellt. Das 
vorstehend beschriebene Gebiet ist im beiliegenden Lageplan, der Bestandteil des 
Beschlusses ist, dargestellt. 
 

2. Ziel des Änderungsverfahrens ist es, auf dem Grundstück Baurecht für ein Einfamilienhaus mit 
Nebengebäuden herzustellen. Durch das im August 2009 eingeleitete Satzungsverfahren zum 
vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 489-1.1 „Am Schwaneberger Weg“ ergeben sich 
Abweichungen zum wirksamen Flächennutzungsplan, die in einem parallelen 
Änderungsverfahren anzupassen sind. 

 
3. Gemäß § 3 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 BauGB wird von der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit 

sowie von der frühzeitigen Behördenbeteiligung abgesehen, da dies zuvor im Rahmen des 
Bebauungsplanverfahrens Nr. 489-1.1 „Am Schwaneberger Weg“ erfolgt ist. 

 
4. Gemäß § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB wird eine Umweltprüfung durchgeführt, in der die 

voraussichtlich erheblichen Umwelteinwirkungen ermittelt und in einem Umweltbericht 
beschrieben und bewertet werden. 

 
 
 



2 

5. Der Entwurf und die Begründung der 16. Änderung des Flächennutzungsplanes der 
Landeshauptstadt Magdeburg „Schwaneberger Weg“ werden in der vorliegenden Form 
gebilligt. 

 
6. Der Einleitungsbeschluss zur 16. Änderung zum Flächennutzungsplan sowie Ort und Dauer 

der öffentlichen Auslegung sind ortsüblich bekannt zu machen. Der Entwurf zum 
Flächennutzungsplan und die Begründung der 16. Änderung des Flächennutzungsplanes der 
Landeshauptstadt Magdeburg „Schwaneberger Weg“ sind gemäß § 3 Abs. 2 BauGB für die 
Dauer eines Monats öffentlich auszulegen. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange sind gemäß § 3 Abs. 2 Satz 3 BauGB über die öffentliche Auslegung zu 
benachrichtigen. 

 
7. Gemäß § 4a Abs. 2 BauGB ist die Auslegung gleichzeitig mit der Beteiligung der Träger 

öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB durchzuführen. 
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Finanzielle Auswirkungen 
 
Organisationseinheit  61 Pflichtaufgabe x ja  nein 
 
Produkt Nr. Haushaltskonsolidierungsmaßnahme 
   ja, Nr.   nein 

Maßnahmebeginn/Jahr Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt 

  JA  NEIN  
 

A. Ergebnisplanung/Konsumtiver Haushalt 
Budget/Deckungskreis:   

 

I. Aufwand (inkl. Afa) 
davon Jahr Euro Kostenstelle Sachkonto 

veranschlagt Bedarf 
20...         
20...         
20...         
20...         
Summe:   

 

II. Ertrag (inkl. Sopo Auflösung) 
davon Jahr Euro Kostenstelle Sachkonto 

veranschlagt Bedarf 
20...         
20...         
20...         
20...         
Summe:   

 

B. Investitionsplanung 
Investitionsnummer:   
Investitionsgruppe:   

 

I. Zugänge zum Anlagevermögen (Auszahlungen - gesamt) 
davon Jahr Euro Kostenstelle Sachkonto 

veranschlagt Bedarf 
20...         
20...         
20...         
20...         
Summe:   

 

II. Zuwendungen Investitionen (Einzahlungen - Fördermittel und Drittmittel) 
davon Jahr Euro Kostenstelle Sachkonto 

veranschlagt Bedarf 
20...         
20...         
20...         
20...         
Summe:   
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III. Eigenanteil / Saldo 
davon Jahr Euro Kostenstelle Sachkonto 

veranschlagt Bedarf 
20...         
20...         
20...         
20...         
Summe:   

 

IV. Verpflichtungsermächtigungen (VE) 
davon Jahr Euro Kostenstelle Sachkonto 

veranschlagt Bedarf 
gesamt:         
20...         
für         
20...         
20...         
20...         
Summe:  

 
V. Erheblichkeitsgrenze (DS0178/09) Gesamtwert 

 bis 60 Tsd. €  (Sammelposten) 
 > 500 Tsd. €  (Einzelveranschlagung)  

  Anlage Grundsatzbeschluss Nr. 
  Anlage Kostenberechnung 
 > 1,5 Mio. €  (erhebliche finanzielle Bedeutung)  

  Anlage Wirtschaftlichkeitsvergleich 
  Anlage Folgekostenberechnung 

 
C. Anlagevermögen   
Investitionsnummer:      Anlage neu 
Buchwert in €:      JA 
Datum Inbetriebnahme:       

 
Auswirkungen auf das Anlagevermögen 

bitte ankreuzen Jahr Euro Kostenstelle Sachkonto 
Zugang Abgang 

20…           
 

federführendes(r)                        
Amt/Fachbereich 

Sachbearbeiter 
Sybille Krischel, 
Tel.: 540 5326 

Unterschrift AL / FBL 
 
Heinz-Joachim Olbricht 

 
Verantwortliche(r) 
Beigeordnete(r)  

                                i.A. Hr. Neumann 
Unterschrift   Dr. Dieter Scheidemann 

 
 
  
Termin für die Beschlusskontrolle 15.02.2014 
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Begründung: 
 
Anlass zur Durchführung des 16. Änderungsverfahrens des F-Planes der Landeshauptstadt 
Magdeburg ist die Herstellung von Baurecht für ein Einfamilienhaus mit Nebengebäuden im 
südlichen Teil des Grünstreifens zwischen Schleifweg und Sohlener Straße im Stadtteil 
Westerhüsen. Hierfür wurde im August 2009 das Satzungsverfahren zum vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan Nr. 489-1.1 „Schwaneberger Weg“ eingeleitet.  
 
Da der zu überplanende Bereich nicht mit den Darstellungen des F-Planes übereinstimmt, ist eine 
Änderung im Parallelverfahren vorzunehmen.  
 
Für die 16. Änderung des F-Planes werden die Aussagen des Integrierten 
Stadtentwicklungskonzeptes (ISEK) der Landeshauptstadt Magdeburg berücksichtigt. Als Ergebnis 
des ISEK’s, das auch die Grundlage des neuen F-Planes darstellt, wird die im Ortsbereich rund um 
den Schwaneberger Weg gelegene Wohnbaufläche deutlich reduziert bzw. die bereits 
vorhandenen Bauflächen südlich der Sohlender Straße kompakter ausgewiesen (s. Anlage 4).  
 
Unter diesem Aspekt wird mit 16. Änderung des F-Planes auf die Ausweisung von innenliegender 
Grünfläche verzichtet, und der südliche Teil der Grünfläche, welcher dem Geltungsbereich des 
vorhabenbezogenen B-Planes entspricht, in Wohnbaufläche umgewandelt.  
 
 
 
Anlagen: 
DS0437/13 Anlage 1 Lageplan Einleitungs-/Auslegungsbeschluss  
DS0437/13 Anlage 2 Begründung und Umweltbericht 
DS0437/13 Anlage 3 Planentwurf 
DS0437/13 Anlage 4 Ausschnitt aus dem ISEK 2025 
 
 




